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W Arbeiter! Genoſſen! Denkt an den Woykott! Meidet das hieſige Bier!
Die Beſtimmungen über die Sonntags-

ruhe im Handelsgewerbe,
welche von dem Miniſterium erlaſſen worden ſind, die in
den letzten Nummern des „Volksblatt“ wiederholt zitiert
worden hoben z

Feſtſtellung der zuläſſigen Beſchäftigungszeit.1. Die Feſtſtellung der fün Stunden, Bn Handels
ewerbe an Sonn und Feſttagen die Beſchäftigung von Sehilfen,
hrlingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufs

ſtellen zuläſſig iſt, erfolgt für den Umfang der Regierungsbezirke durch
die Regierungspräſidenten, für die Stadt Berlin durch den Polizei
r Sie iſt für alle Zweige des Handelsgewerbes einheitlich
zu treffen.

2. Die Feſtſtellung der Beſchäftigungszeit erfolgt durch Beſtim
mung des Anfangs und des Endpunktes derſelben mit dem Vorbe
halie, daß die Beſchäftigungszeit durch eine von der Orts Polizei
behörde für den Hauptgottesdienſt feſtzuſetzende Pauſe von in der
Regel zwei Stunden unterbrochen werde. Der Anfangspunkt der Be
ſchäftigungszeit iſt in der Regel auf 7 Uhr vormittags, der Endpunkt
auf 2 Uhr nachmittags feſtzuſetzen. Die Beſtimmung eines früheren
Anfangs und Endpunktes 6 und 1 oder 6 und 1 Uhr
ſei es für das ganze Jahr, ſei es nur für das Sommerhalbjahr, iſt
zuläſſig, falls nach den örtlichen Verhältniſſen die Zeit vor 7 Uhr vor
mittags für das Handelsgewerbe nicht bedeutungslos iſt.

3. Die für den r r feſtzuſetzende Pauſe wird durch
die Orts Polizeibehörde nach Benehmen mit den kirchlichen Behörden
beſtimmt und öffentlich bekannt gemacht. Sie ſoll nicht nur die
Dauer der gottesdienſtlichen Feier, ſondern auch die für etwaige Vor
bereitungen, ſowie für den Kirchgang erforderliche Zeit vor und nach
der gottesdienſtlichen Feier umfaſſen. Jm allgemeinen werden im
ganzen zwei Stunden hierfür genügen. Jn Gemeinden, in denen
mehrere Kirchengemeinden desſelben oder verſchiedenen Bekenniniſſes
ſich befinden, oder in denen der Gottesdienſt in verſchiedenen Sprachen
abgehalten wird, iſt darauf hinzuwirken, daß der Hauptgottesdienſt in
den verſchiedenen Kirchengemeinden, Bekenntniſſen und Sprachen thun
lichſt zu gleicher Stunde abgehalten wird. Wo dieſes Ergebnis nicht
erzielt werden kann, bleibt den höheren Verwaltungsbehörden über
laſſen, nach der Beſonderheit der obwaltenden Verhältniſſe über die
Feßſetzung der für den Hauptgottesdienſt freizulaſſenden Pauſe nähere
Beſtimmung zu treffen.

4. Jn OHrtſchaften, in denen zwei Stunden für die Abhaltung des
Hauptgottesdienſtes und die Zeit des Kirchganges nicht ausreichen,
kann die für den Hauptgottesdienſt beſtimmte Pauſe über zwei Stun
den hinaus verlängert werden. Jn ſolchen Fällen iſt der Anfangs-
punkt der zuläſſigen Beſchäftigungszeit entſprechend früber (vor 7 Uhr)
zu legen. Ein Hinausſchieben des Endpunktes über 2 Uhr iſt nur in
Ausnahmefällen und nicht über S Uhr hinaus zuzulaſſen.

5. Eine Feſtſtellung der fünfſtündigen Arbeitszeit, die von der in
Ziffer 2 und 4 beſtimmten abweicht, darf nur erfolgen

a) für die Zeitungs-Spedition, für welche es ſich empfiehlt,
die fünfſtündige r vor Beginn des Hauptgottesdienſtes,
etwa auf die Stunden von 4 bis 9 Uhr vormittags, zu legen;

b) für den Handel mit Blumen und Für dieſen
können die Beſchäftigungsſtunden dem örtlichen Bedürfniſſen entſprechend
gelegt werden, jedoch ſo, daß der Schluß ſpäteſtens um 4 Uhr nach-
mittags eintritt;

e) für den geſamten Handelsverkehr in Badeorten, Luftkur-
orten und Plätzen mit ſtarkem Touriſtenverkehr. Für dieſe
Plätze darf die Feſtſetzung der fünfſtündigen Beſchäftigungszeit für die
Dauer der Saiſon je nach dem örtlichen Bedürfnis mit der Ein
ſchränkung erfolgen, daß der Schluß der Beſchäftigung ſpäteſtens um
5 Uhr nachmittags ſtatifinden muß. Dieſe Vorſchrift findet indes auf
größere Städe, die gleichzeitig Badeorte ſind, wie Aachen, Wiesbaden
u. a. keine Anwendung.

h

Auch in den unter a bis e erwähnten Fällen iſt die für den Haupt
gottesdienſt feſtgeſetzte Zeit jedenfalls freizulaſſen.

6 Bei ſtatutariſcher Feſtſtellung der durch Statut eingeſchränkten
Beſchäftigungszeit haben die Regierungs Präſidenten darauf hinzu
wirken, daß nur ſolche Statuten die Beſtätigung des Bezirksausſchuſſes
erhalten, die eine wirkſamere als die geſetzliche Sonntagsruhe herbei-
zuführen grigret ſind. Dies gilt beiſpielsweiſe nicht von Statuten,
durch welche die Arbeitsſtunden in mehr als zwei Abſchnitte geteilt
oder vorwiegend auf den Nachmittag, insbeſondere den ſpäteren Nach
wies gelegt werden ſollten.

2. Zulaſſung einer verlängerten Beſchäſtigungszeit (8 105 v).
1. Von der Ermächtigung, für die letzten vier Wochen vor Weih

nachten, ſowie für einzelne Sonn und Feſttage, an denen örtliche
Verhältniſſe einen erweiterten Geſchäftsverkehr erforderlich machen,
eine Vermehrung der Beſchäftigungsſtunden bis auf zehn
Stunden zuzulaſſen, iſt nur mit der Begrenzung Gebrauch zu machen,
daß für keinen Ort an mehr als jährlich ſechs Sonn und Feſttagen
eine verlängerte Beſchäftigungszeit zugelaſſen werden darf.

2. Die Beſtimmung der Sonn und Feſttage, für welche eine er
weiterte Beſchäftigungszeit zugelaſſen werden ſoll, erfolgt durch die
höheren Verwaltungsbehörden (Ober Präſidenten Regierungs
Präſidenten) oder mit deren Ermächtigung durch die unteren Ver
waltungsbehörden. Es empfiehlt ſich, für diejenigen Sonntage, an
denen allgemein ein erweiterter Geſchäftsverkehr ſtattſindet, namentlich
alſo für einige Sonntage vor Weihnachten, die Verlängerung der
Beſchäftigungszeit einheitlich für den Umfang der Provinzen und der
Regierungsbezirke zuzulaſſen, im übrigen aber die Geſtattung einer

Arbeitszeit den unteren Verwaltungsbehörden zu über
aſſen.

3. Dem Ermeſſen der höheren Verwaltungsbehörden bleibt die Be
ſtimmung darüber überlaſſen.

a) ob die vermehrte Beſchäftigungszeit für alle Zweige des Handels
gewerbes zu geſtatten oder auf einzelne Zweige zu beſchränken iſt,

u r Stunden eine Ueberſchreitung der fünf Arbeitsſtunden
zuzulaſſen iſt.

Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der geſetzlich zuläſſigen
Obergrenze von 10 Stunden nur in Ausnahmefällen zu gehen, und
daß die Beſchäftigung in der Regel nicht über ſechs Uhr und niemals
über ſieben Uhr abends hinaus zuzulaſſen iſt.

3. Ausnahmen auf Grund des 8 1055.
Ausnahmen für Handelsgewerbe ſollen nur von dem Regierungs

Präſidenten in Berlin von dem Polizei Präſidenten und nur
in folgendem Umfange zugelaſſen werden:

1) für diejenigen Sonntage und Feſttage, an denen geſetzlich eine
fünfſtündige Beſchäſtigungszeit zuläſſig iſt

a. Der Verkauf von Back- und Konditorwaren, von Fleiſch
und Wurſt, der Milchhandel und der Vorkoſt handlungen darf
außer den allgemein zugelaſſenen fünf Stunden ſchon vor deren Be
ginn, von fünf Uhr morgens ab, geſtattet werden.

b. Für den Verkauf von Back- und Konditorwaren, ſowie für den
Milchhandel darf ferner bis auf Weiteres noch eine weitere nach den
örtlichen Verhältniſſen feſtzuſetzende Stunde des Nachmittags frei
gegeben werden.

2) Für den erſten Weihnachts-, Oſter- und Pfingſttag:
a. Der Handel mit Back- und Konditorwaren, mit Fleiſch und

Wurſt, mit Vorkoſtartikeln und mit Milch darf von 5 Uhr morgens
bis 12 Uhr mittags jedoch ausſchließlich der für den Hauptgottes-
dienſt feſtgeſetzten Unterbrechung zugelaſſen werden.

b. Der Handel mit Kolonialwaren, mit Blumen, mit Tabak
und Zigarren, ſowie mit Bier und Wein darf während zweier
Stunden jedoch nicht während der Pauſe für den Hauptgottesdienſt
und nicht über 12 Uhr mittags hinaus geſtattet werden.

e. Hinſichtlich der ZeitungsSpedition darf dieſelbe Regelung ein
treten, wie an ſonſtigen Sonn und Feſttagen (ſ. o. I ba).

4. Ausnahmen von dem Verbote des 88 558.
Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, das Feil-

bieten von Waren auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und an
anderen öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus an Sonn und
Feſttagen in folgendem Umfange zuzulaſſen:

1) das Feilbieten von Milch, Fiſchen, Backwaren und ſon
ſtigen Lebensmitteln, inſoweit es bisher ſchon ortsüblich war
bis zum Beginn der mit Rückſicht auf den Hauptgottesdienſt für die
Beſchäftigung im Handelsgewerbe feſtgeſehten Unterbrechung,

2) das Feilbieten von Blumen, Backwaren, geringwertigen Ge
brauchsgegenſtänden, Erinnerungszeichen und ähnlichen Gegenſtänden.

a, bei öffentlichen Feſten, Truppenzuſammenziehungen
oder ſonſtigen außergewöhnlichen Gelegenheiten,

b. für ſolche Ortſchaften, in denen an Sonn und Feſttagen regel
Paris durch Fremdenbeſuch ein geſteigerter Verkehr ſtatt

ndet.
Jm Falle der Ziffer 2 darf das Feilbieten während des Gottes

dienſtes ſowohl während des vor als des nachmittägigen nicht
zugelaſſen und im übrigen auf einzelne Stunden beſchränkt werden.

5. Sonuſtige Veſtimmungen.
1) Die ſelbſtthätigen Verkaufsapparate die ſogenannten Auto

maten mittels deren namentlich Konfitüren, Zigarren, Streich
hölzer und ähnliche Gegenſtände abgeſetzt werden, müſſen als offene
Verkaufsſtellen im Sinne des g 41a der Gewerbeordnung ange
ſehen werden. Die Beſitzer derſelben werden deshalb darauf aufmerk
ſam zu machen ſein, daß ſie ſich ſtrafbar machen, wenn ſie nicht
geeignete Vorkehrungen treffen, um die Entnahme der feilgebotenen
Gegenſtände an Sonn und Feſttagen außerhalb der zuläſſigen Be
ſchaftigungegzeit unmöglich zu machen.

2. Die Konditoren, die Kleinhändler mit Branntwein,
ſowie andere Kaufleute, werche gleichzeitig eine Schankgenehmi
gung beſitzen, ſind in Beziehungen auf ihren kaufmänniſchen Betrieb
den gleichen Beſchränkungen wie die übrigen Kaufleute unterworfen.
Wenn ſie daher ihr kaufmänniſches Gewerbe außerhalb der zuläſſigen
Stunden betreiben, ſo iſt ihre Beſtrafung auf Grund des S 1464a
der Gewerbeordnung herbeizuführen. Sie werden ferner anzuhaltenſein, in den Schaufenſtern oder in den Ladenthüren Serlenſsgeger-

ſtände während der Stunden, während welcher der kaufmänniſche Be
trieb unterſagt iſt, nicht zur Schau zu ſtellen.

Der Anweiſung ſind u r beigegeben:
Zu er I.

Hinſichtlich der Feſtſtellung der Beſchäftigungsſtunden iſt
angeregt worden, zwiſchen dem Kontor und dem in offenen Verkaufs
ſtellen thätigen Perſonal zu unterſcheiden und für das erſtere die Beſchäftigungsſtunden ohne Verügſiceigung des Hauptgottesdienſtes und

demzufolge ohne Unterbrechung feſtzuſetzen. Dieſer Anregung kann
nicht entſprochen werden, da die geſetzlich geforderte Berück
ſichtigung des Hauptgottesdienſtes nicht nur im Jntereſſe der äußeren
Heilighaltung der Sonn und Feſttage vorgeſchrieben iſt, ſondern auch
den Zweck verfolgt, dem kaufmänniſchen Perſonal und zwar auch
dem im Kontordienſt beſchäftigten die Möglichkeit eines regelmäßigen
Beſuchs des Hauptgottesdienſtes zu gewähren.

Zu Ziffer III.
Außer für die in Ziffer III. 1 der Anweiſung berückſichtigten Zweige

des Handelsgewerbes ſind mehrfach noch andere Ausnahmen auf Grund
des S 105e der Gewerbeordnung befürwortet worden, ſo namentlich
für den Handel mit Tabak und Zigarren, Kolonialwaren, Apotheker-
waren, chirurgiſchen Jnſtrumenten, Konfitüren, Selterwaſſer in ſo
genannten Selterbuden. Hiervon wird zunächſt der Verkauf von
Apothekerwaren als „Arzneimitteln“ im Hinblick auf g 6
der Gewerbeordnung und der Ausſchank von Selterswaſſer in Selter
buden als Schankgewerbe gemäß S 105i a. a. O. durch die Vorſchriften
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe nicht getroffen. Für die
übrigen erwähnten Artikel kann ein Bedürfnis zur Zulaſſung von
Ausnahmebeſtimmungen auf Grund des S 105e nicht anerkannt werden,
weil das Publikum durch die für den Handel freigegebenen fünf
Stunden ausreichende Gelegenheit erhält, ſeinen Bedarf daran zu decken.

Von einer Seite iſt angeregt worden, für die Spedition friſcher
m

v Die Dynamitſſinte.
ichte aus ſozialiſtiſcher Zeit,e r Bee

(Nachdruck verboten.)

Meine Abſicht war, da ich Hardenbergs Aengſtlichkeit und
Schwatzhaſtigteit zu genau kannte, ihm vor der Hand gar
nicht zu ſagen, daß die Sache nur eine Falle für den dicken
Uhie ſei, ſondern ihn vorlävfig ſelber mit an die Dynamit
flinte glauben zu loſſen. Als ich aber den anderen beiden
Genoſſen den Zweck von Kommen mitteilte,
äußerten dieſe ihre Freude über dieſen „Glücksfall,“ wie ſie
ſich ausdrückten, in ſo ſtürmiſcher Weiſe und mit ſo draſtiſchen
Worten, daß der Alte mit jeder Minnte verwunderter d'rein
ſchaute. Und als er erſt hörte, wo die er ſein ſollten
und bei dieſen Enthüllungen wir uns alle drei des Lachens
nicht enthalten konnten, da wurde er ganz bedenklich urd
meinte: „Wiſſens, Herr Richard, des ſchaut mi oan ganz n
verflix“n Seſchicht'n z' ſai, i werd' den Uhl' holt ſog'n, er
ſull ſelbſt z' Jhna kumma.

„Das thuen Sie ja nicht, lieber Hardenberg!“ rief ich
ihn zu. „Auch ſagen Sie nicht, daß Sie bei mir geweſen
ſind; ſagen Sie überhaupt nicht, wer Jhnen Auskunft
gegeben hat.“

Nun wollte er aber erſt recht Einwände machen, nament
lich wollte er den Zuſammenhang der „Geſchicht'n“ wiſſen.
Doch redeten wir ihm ſo zu und gaben uns ſolche Mühe,
ihn über die befürchteten Unannehmlichkeiten zu beruhigen,
daß er ſich endlich mit dem Verſprechen verabſchiedete, unſeren
Wünſchen nachkommen zu wollen.

Die anderen beiden Genoſſen waren über dieſe Wendung
der Dinge hocherfreut, ich kannte aber den alten Hardenberg
zu gut, um völlig überzeugt zu ſein, daß er morgen ſo

handeln würde, wie wir ihn inſtruiert und wie er es ver
ſprochen.

Und ich ſollte mich nicht getäuſcht haben.
Früher als ſonſt verließ am anderen Morgen der Polizei

ſergeant Uhle ſeine Wohnung. Doch lenkte er ſeine Schritte
nicht nach dem Rathaus, ſondern in entgegengeſetzter Richtung

einer Vorſtadt zu, wo er bald darauf in einem der letzten
Häuſer die drei Treppen nach der Wohnung des Schuh
machers Hardenberg hinaufkletterte. Dieſer ſaß zwar ſchon
auf ſeinem Schemel, doch war er ob dieſen frühen Beſuchs
erſichtlich verlegen. Hardenberg ſtand auf, rückte für Uhle
einen Stuhl herbei, doch ohne jenen zum Sitzen einzuladen
oder ſonſt ein Wort zu reden, ſetzte er ſich wieder auf ſeinen
Schemel und hämmerte an dem Abſatz weiter, mit deſſen
Ban er gerade beſchäftigt war. Der dicke Poliziſt puſtete
wie ein Gasmotor, denn das Treppenſteigen ſchien für ihn
keine angenehme Sache zu ſein. Er ließ deshalb ſeinen
mächtigen Körper auf den ihm vorgeſetzten Stuhl niederfallen,
daß dieſer in allen Fugen knackte. Endlich brach Uhle das
Schweigen, indem er ſagte:

„Nun, mein lieber Herr Hardenberg, haben Sie erfahren,
bei wem die Dynamitpatronen ſind?“

„Na, woas Ganz's net!“ antwortete der alte „Revolutionär“,
womit er freilich auch nicht ſo Unrecht hatte. Worauf Uhle
erwiderte

„Das iſt ſchlimm! Dann kann ich den Leuten nicht helfen.
Aber ſagen Sie mir wenigſtens, was Sie wiſſen.“

Statt dies zu thun, meinte Hardenberg nur:
„'S goar net t wo i weiß,“ e mit dem

Bemerken, gleich wieder kommen zu wollen, das Zimmer.Als der Alte hinaus war, kam deſſen Sohn, ein Bürſchchen

von zwölf bis dreizehn Jahren, mit einem recht pfiffigen
Geſicht, hinter einem Tiſche hervor, an dem er anſcheinend
mit Schularbeiten beſchäftigt war, ſtellte ſich an ſeines

Vaters Schuſterſchemel und ſagte in etwas ſchüchternem
Tone:

„Jch weriß, wo die Dynamitpatronen ſind.“
e Woher weißt Du denn das?“ rief Uhle über

raſcht.
„Mir hal's ein anderer Junge geſagt. Bei dem zu Hauſe

iſt Sitzung geweſen und da hat der es gehört, wie es erzählt
worden iſt. Jch darf es aber nicht ſagen,“ fügie der kleine
Schelm mit einem verſchmitzten Lächeln hinzu.

„Ach, ſag' mir's nur, mein Junge,“ drängte Uhle, „ich
ſchenke Dir auch was.“

Dabei griff er in die Taſche, eninahm ſeinem Portemonnaie
ein großes Zwanzigpfennigſtück und drückte es dem Knabenin die Hand. Dieſer ſteckte es ſchmunzelnd in die Taſche

und ſagte:
„Die Dynamitpatronen ſind in drei Blechkiſten. Davon

hat eine der Hausknecht im „Wendenhof“ in der Abtrittsgrube
verſteckt, die andere hat die Badefrau in der Schwimmanſtalt
in ihrem Schrank und die dritte, die große, iſt draußen in
der Promenade im Göztzentiſch.

Mit großer Spannung hatte Uhle dieſe Mitteilung an
gehört. Sein rotes Geſicht war noch viel röter und ſeine
kleinen Augen um das Doppelte größer geworden. Und
wie ganz verblüfft ſaß er noch eine Weile mit halboffenem

ſchweigend da, als der kleine „Verräter“ ſchon
geendet.

Jetzt aber ſtand er raſch auf, ſein Geſicht hatte einen total
veränderten Ausdruck angenommen: es erſtrahlte von Glück
und Freude. Und während er mit der einen Hand nach
ſeiner Mütze griff, faßte er mit der anderen nochmals nach
ſeiner Geldbörſe und überreichte dem Knaben noch zehn
Pfennige, wobei der alte Schnüffler denken mochte: Ach, wie
billig erfährſt Du doch dieſes Geheimnis, das Dir, wenn
keine größere Belohnung, ſo doch ſicher das „Allgemeine

ehe
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gla und friſchen Obſtes mit darauf, dieſe dem
ben leicht au Waren ſchnell befördert wer müſſen,

eine sehen Beſchäftigungszeit an Sonn und Feſttagen zuzu
laſſen. Ein ürfnis für eine ſolche Ausnahmevorſchrift liegt
nicht vor, da die keinen Aufſchub duldende Spedition von friſchen

ſchen und friſchem Obſt, inſoweit ſie nicht als Verkehrsgewerbe gemäß
105i a. a. O. en iſt, nach S 105 e KHiffer 4 daſelbſt kraft
etzes zuläſſig ſein wird.

3. Zu Ziffer D., III und IV
Durch die Anweiſung ſollen, wie wir ausdrücklich hervorheben, nur

die Grenzen, über welche hinaus Ausnahmen nicht zuzulaſſen ſind,
ſengelest werden. Die Behörden ſind nicht genötigt Ausnahmen

in der Anweiſung geſtatteten Umfange zuzulaſſen, ſie werdenvielmehr zu prüfen haben, ob nicht unter Verleſigeigmng der örtlichen

Verhältniſſe ihrer Verwaltungsbezirke mit geringeren Ausnahmen dem
Bedürfniſſe genügt werden kann.

Folitiſche Rundſchau.
Wegen Vergehens gegen das Sozialiſtengeſetz wurden

am Sonnabend den 18. Juni 1892 die Gen. Reichstags
abgeordneter Kunert, Pape und Krüger zu je einem
Monat Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten wurden ſchul
dig befunden, in Döunitz bei Halle an einer geheimen Ver
ſammlung im Sinne des S 17, 2 des Sozialiſtengeſetzes

Gegen diejenigen, welche ſich an einem Vereine oder an
einer Verſammlung als Vorſteher, Leiter, Ordner, Agenten,
Redner oder Kaſſierer beteiligen, oder welche zu der Ver-
ſammlung auffordern, iſt auf Gefängnis von einem Monat
bis zu einem Jahre zu erkennen“) teilgenommen zu haben.
Die Genoſſen ſind alſo auf Grundeines Geſetzes
verurteilt worden, welches nahezu zwei Jahre
erloſchen iſt. Ob das die letzten Verurteilungen auf
Grund des Schandgeſetzes ſein werden Bekanntlich hatten
die ſozialdemokratiſchen Abgeordneten ſeinerzeit nach Aufhebung
des Sozialiſtengeſetzes im Reichstage den Antrag geſtellt, daß
nach der Aufhebung auf Grund dieſes Geſetzes keine Be
ſtrafungen mehr ſtattfinden ſollen, derſelbe wurde aber ab
gelehnt. Daß die Verhandlung erſt jetzt ſtaltfand, hatte darin
ſeinen Grund, daß wegen der „langen“ Reichstagsſeſſion gegen
Kunert nicht vorgegangen werden konnte und infolgedeſſen
auch gegen die beiden anderen Genoſſen das Verfahren ſo
lange ruhen mußte. (S. auch unter „Stadt und Land“.)

Für Jmpfgegner. Jn einer Verſammlung der Jmpf
gegner in Eisleben, in der Dr. Hübner einen Vortrag
gehalten hatte, fragte in der Debatte jemand, ob es wahr
ſei, daß die Kinder des Kaiſers nicht geimpft wor-
den ſeien und aus welchem Grunde die Jmpfung unterblieben
ſei. Herr Dr. Hübner antwortete, daß er bald nach der Ge
burt des jetzigen Kronprinzen im Jahre 1882 an den Vater,
den damaligen Prinzen Wilhelm, eine von ihm über die
Schädlichkeit der Jmpfung abgefaßte Broſchüre eingeſandt
habe mit dem Bemerken, daß er es für ſeine patriotiſche
Pflicht halte, dringend von der Jmpfung des jüngſten Hohen-
zollernSprößlings abzuraten. Bald darnach habe er vom
Hofmarſchallamte den Beſcheid erhalten, daß der Prinz Wil
helm mit Jntereſſe von dem Jnhalte der Broſchüre Kenntnis
genommen habe. Das Ergebnis dieſer Eingabe ſei geweſen,
daß ſämtliche Prinzen unſeres jetzigen Kaiſerhauſes un
geimpft ſind.

Aus deutſchen Gefängniſſen. Die „Sächſiſche Arbeiter
Zeitung“ erhebt Proteſt dagegen, daß ihrem früheren Redak
teur, dem Parteigenoſſen Ernſt Noeller, während ſeiner
ſechsmonatlichen, wegen Paſtorenbeleidigung über ihn ver
hängten Gefängnishaft im Gefängnis zu Kottbus die erbetene
Selbſtbeſchäftigung und Selbſtbeköſtigung verweigert wurde,
ferner daß man demſelben wie ſeinerzeit ſchon berichtet
worden beim Transport zu einer in Frankfurt a. O.
ſtattgehabten Gerichtsverhandlung Feſſeln angelegt hat. Noeller
iſt nach Verbüßung der ſechs Monate ſofort ins Krankenhaus
übergeſiedelt und die „Sächſ. Arb.-Zeitung“ vermutet nun,
daß ſeine Erkrankung in der Hauptſache wohl durch die Ge
fängniskoſt verurſacht worden ſei. Daß dem genannten
Parteigenoſſen die Selbſtbeſchäftigung nicht gewährt
wurde, iſt unſeres Erachtens ſelbſt für die preußiſche Art und
Weiſe des Strafvollzugs außergewöhnlich. Selbſtbeköſtigung
dagegen giebt es in Preußen überhaupt nicht. Warum dieſe
barbariſche Maßregel nicht ſchon längſt aufgehoben oder
wenigſtens die Gefängniskoſt entſprechend verbeſſert worden

iſt, begreife kann. Dem iGenüge ſchen d durch die haſciz
Aus Bochum wird gemeldet, daß es dem Redakteur

Fusangel, welcher übrigens nicht unbedenklich erkrankt
ſein ſoll, im Gefängnis nicht geſtattet ſei, ſich litterariſch zu
beſchäftigen. Er iſt gezwungen, Papparbeiten zu
z en reunden Fusangels in Bochum auf Sonntag

angemeldete Volksverſammlung, in welcher ein Geſuch um
Umwandlung der über Fusangel verhängten Gefängnisſtrafe
in Feſtungshaft an den Kaiſer beſchloſſen werden ſollte, iſt
verboten worden. Die Einberufer erhielten folgendes
Schreiben der Polizei-Verwaltung: Wir beſcheinigen Jhnen
die Anzeige einer Volksverſammlung für Sonntag, den 19. Juni,
nachmittags 5 Uhr in der Tonhalle und teilen Jhnen mit,
daß die Abhaltung der Verſammlung im Jntereſſe der öffent
lichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung diesſeits unterſagt wird.
Sie wollen demgemäß auch die Veröffentlichung der dies
bezüglichen Zeitungsinſerate und des hier vorgelegten Auf-
rufes unterlaſſen. Die Stadtpolizei Verwaltung, der Bürger
meiſter Graff.“ An den Regierungs- Präſidenten iſt ſofort
Beſchwerde über dieſes Verbot abgegangen.

Begehrlichkeit Der ungariſche Abgeordnete Thomas
Péchy, welcher 12 Jahre hindurch Präſident des Abgeord
netenhauſes war, hat während dieſer Zeit ſeine Abgeordneten-
Diäten nicht behoben, ſondern ſich mit ſeinen Bezügen als
Präſident begnügt. Der neue Präſident, Baron Bänffy, ſieht
jedoch darauf, daß ihm ſeine Bezüge als Abgeordneter und
Präſident pünktlich geblecht werden. Dieſer Umſtand erinnert
Herrn Thomas Péchy daran, daß es denn doch zu unmodern
iſt und wohl gar gegen den „guten Ton“ verſtößt, den Selbſt
loſen zu ſpielen und ſo erhebt er jetzt ſeine Anſprüche auf
ſeine AbgeordnetenDiäten für die vergangenen 12 Jahre, was
das nette Sümmchen von mindeſtens 10 000 bis 12000 fl.
ausmacht. Kein Zweifel, daß er dieſelben erhält. Wenn
die Arbeiter, dieſe Hervorbringer aller Reichtümer, ihre be-
ſcheidenen Forderungen erheben, ihren Anteil an den Früchten
ihrer Arbeit fordern, dann zetert die ganze beſitzende Klaſſe
über die Begehrlichkeit und die mit fürſtlichem Einkommen
dotierten Pfaffen predigen ſalbungsvoll gegen den ſchnöden
Materialismus.

Kapitaliſtiſcher Anarchismus. Wir berichteten wieder
holt von einem Arbeiterausſtand in Barcelonga. Nach den
Bourgeoisblättern hatten die Streikenden bedeutende Unruhen
provoziert, welche die Verhängung des Belagerungszuſtandes
zur Folge hatten. Jetzt ſtellt ſich heraus, und das müſſen
ſelbſt deutſche Bourgeoisblätter zugeben, daß über die Vor
gänge im ſpaniſchen Jnduſtrie- Zentrum ſchmählich gelogen
worden iſt. So leſen wir heut in der „Voſſiſchen Ztg.

Ueber die Vorgeſchichte des Ausſtandes in Barcelona, welcher zu
ſchweren Ruheſtörungen (7) geführt hat, giebt ein Schreiben des
Stadtrats Valls von Barcelona, das der „Jmparcial“ veröffent-
licht, Aufklärung. Stadtrat Valls ſchreibt unter anderem: Jm
Jahre 1890 verlangten die Arbeiter eine Aufbeſſerung
der Löhne. Jm Jahre 1891 riet ihnen der Generalkapitän der
Provinz, Blanco, ſie möchten den Abſchluß des Vertrages mit
Frankreich abwarten, und ſie gehorchten. Als ſie nun in dieſem
Jahre eine Erhöhung der Lohnſätze verlangten, ſchloſſen die Fa-
brikanten, weit entfernt, ihnen irgend welche Auf-beſſerung zuzugeſtehen, ihre Fabriken während 8 Wochen
und verlangten bei Wiedereröffnung derſelben Ver-
mehrung der Arbeitsſtunden und ver der
ſeit 11 Jahren hier geltenden und vereinbarten Lohn-
ſätze. Daß infolge des Ausſtandes große Beſtellungen aus Amerika
und den Kolonien unausgeführt blieben, braucht nicht erſt hervor
gehoben zu werden. Die letzten Meldungen aus Barcelona drücken
die Hoffnung aus, es werde General Blanco gelingen, ein Ein
vernehmen zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern zu ſchaffen. Geſtern
vormittag iſt ein Geſchwader in den Hafen von Barcelona ein-
gelaufen.

Mit anderen Worten, die „anarchiſtiſchen“ Revolutions Aus
brüche beſtanden darin, daß die Fabrikanten in ihrer kapita
liſtiſchen Begehrlichkeit, um die Hungerlöhne der Arbeiter noch
mehr herabzudrücken, ihre Fabriken ſchloſſen und die Arbeiter
ganz brotlos machten. Das war allerdings anarchiſtiſch“,
aber es war der Anarchismus des kapitaliſtiſchen Aus
beutertums.

Hinter die „ſchweren Ruheſtörungen“ haven wir ein Frage
zeichen geſetzt nicht um Zweifel auszudrücken, ob es über
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haupt Ruheſtöru gekommen iſt, ſondern anzu
deuten, daß e e Wa vie
Fabrikanten mit den unter ihrem Einfluß itär
und ZHivilbehörden herbeigeführt ha nicht Ruheſtörungenin dem Sinne waren, welchen das en hier mit
dieſem Worte verbindet. Die „Ruheſtö waren die Herren
Fabrikanten, die Arbeiter waren und ſind die Opfer.

Uebrigens ſcheinen die Behörden u haben, daß
es nicht klug war, die Arbeiter im Jntereſſe der rUnternehmer ſo brutal zu behandeln, wie es thatſächlich
ſchehen iſt. Würden die Ar in Barcelona ſich wer
erheben und den Republikanern die Hand reichen, dann könnte
die Königin Regentin mit ihrem Söhnchen ſchnell nach der
Eiſenbahn fahren und machen, daß ſie ſo ſchnell als möglich
aus Spanien hinauskommt.

Gemeines Diebesgeſindel. Ein Heroldstelegramm weiß
aus Rom zu melden: „Der Kaſſierer der Bank in Viterbo
wurde vom Sohne eines Amtsdieners erdolcht. Als dieſer
entdeckt wurde, erhängte er ſich. Ein in der Taſche des
Selbſtmörders gefundener Zettel brachte die Polizei
auf die Spur eines weitverzweigten anarchi-
ſtiſchen Komplotts, dem durchweg junge Burſchen an
gehören.“ Wenn dieſe Meldung in ihrem zweiten Teile
überhaupt richtig iſt, was noch ſehr zu bezweifeln, ſo hätten
die Herren Einbrecher und Mörder eben das anarchiſtiſche
Aushängeſchild lediglich zum Deckmantel ihrer gemeinen Ver
brechen gemacht, was heute ein gewöhnlicher Geſchäfts kniff
dieſer Leute iſt, um ihre Thaten abzuſchwächen und ſich ein
Märtycermäntelchen umzuhängen. Siehe Ravachol! Der Poli
zei allerdings ſind ſolche Anarchiſten ſehr willkommen.

Kaum war Herr Wilſon bei den letzten Gemeinde
ratswahlen in Frankreich in die Gemeindevertretung
von Laches gewählt worden, als das Gerücht aufflatterte, der
Schwiegerſohn Grévys habe ſeine Wahl jenen Mittelchen zu
verdanken, deren Anwendung ihn bereits einmal aus der
politiſchen Laufbahn hinausgedrängt haben, Beſtechungen und
geſetzwidrigen Wahlbeeinfluſſungen. Dem „Petit Journal“
wird nun beftätigt, daß die Verfolgung Wilſons eine be
ſchloſſene Sache ſei. Die Wahlbeſtechung in allen möglichen
Formen habe ſich unzweifelhaft herausgeſteſtellt. Man er
wartet die Genehmigung des Juſtizminiſters, um den neuen
ſpeleg weſer von Laches vor das Zuchtpolizeigericht zu

ellen.

Ein Richter, der zum Bohykott auffordert. Jn
Chicago hatten ſich die Angeſtellten der Kleidergeſchäfte ver
ſammelt, um über Mittel und Wege zu beraten, wie ſie ihre
Lage verbeſſern können. Es ſtellte ſich heraus, daß die täg
liche Arbeitszeit in dieſen Geſchäften 12 bis 16 Stunden be
trägt. Da erſcheint der Richter Tutthill und hält folgende
Anſprache:

„Jch hoffe, Sie werden ſich organiſieren und in eine Linie
mit den Maurern treten! Veranlaſſen Sie die Trades und
Labor Aſſemblies zu einer Erklärung, daß dieſelben Jhnen
helfen wollen, Jhr billiges Recht zu erlangen. Dann ſtellen
Sie an Jhre Arbeitgeber Jhre Forderung und werden
ſie nicht bewilligt, ſo veranlaſſen Sie, daß alle or-
vaniſerten Arbeiter dort nichts mehr kaufen!
Die Kaufleute werden bald finden, daß es ſich nicht be
zahlt, den organiſierten Arbeitern zu trotzen; und ſobald ſie
es ausgefunden haben, werden Sie ſehen, daß ſie ſich wunder
bar ſchnell beſſern. Laſſen Sie die Parole die ganze Linie
entlang paſſieren: „Der und der Platz, die und die
Firma iſt unter Bann!“ und innerhalb 24 Stunden
wird ſich eine Reform vollziehen.“

So ſpricht ein Richter in Amerika.
etwas nicht vorkommen.

Bei uns kann ſo

Der Kampf gegen die Proſtitution in der neuen
Welt. Zu dieſem Thema äußert ſich eine NewYorker
Korreſpondenz der „Frankf. Ztg.“:

Der proteſtantiſche Paſtor Dr. Parkhurſt hatte vor einiger
Zeit einen heftigen Kampf gegen die verrufenen Häuſer und
die mit denſelben verbundene Korruption begonnen. Es ge
lang ihm zunächſt, einige Frauen vor Gericht zu zitieren und
dadurch die öffentliche Aufmerkſamkeit auf den Umfang des
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Ehrenzeichen* einbringt! Denn es war damals eben Mode
geworden, ſolche dunkle Ehrenmänner, wie den dicken Uhle,
mit dieſem „Zeichen“ auszuzeichnen, oder beſſer zu kenn-
zeichnen.

Ohne die Rückkunft des alten Hardenberg abzuwarten,
ging Uhle fort. Und als er erſterem draußen auf dem
Korridor begegnete, ſagte er zu dieſem nur, er (Hardenberg)
möge zuſehen, ob er noch etwas erfahren könne, er wolle
nochmals wiederkommen. Dann eilte Uhle ſo raſch er konnte
vie Treppe hinab, während Hardenberg nicht minder ſchnell
ins Zimmer trat und zu ſeinem Knaben gewandt ſagte:
„Noa?“ Dieſer entgegnete hocherfreut, indem er das erhaltene
Geld zeigte

„Jch hab's ſo geſagt und hab dreißig Pfennige gekriegt!“
Der Alte ſetzte ſich wieder auf ſeinen Schemel, griff aber

nach keinem der am Boden liegenden und ſeiner Hilfe be
dürftigen Stiefel, ſondern ſtützte den Kopf in beide Hände
und ſchien nachzudenken. Nachdem er einige Zeit ſo dageſeſſen,

griff er in die Taſche nach ſeinem Gelde, entnahm davon
dreißig Pfennige und reichte dieſe ſeinem Sohne mit den
Worten hin:

„Schau, Sepp! Nimm doas hi und geb' mi doas Geld,
woas de vom Uhl' hoaſt.“

Sepp blickte zwar ſeinen Vater etwas verwundert an, da
er aber dabei nichts einbüßen ſollte, war er mit dem Tauſche
einverſtanden. Der Alte nahm das vom Poliziſten ſtammende
Geld, ſchloß es in einen Schrank und begann dann zu arbeiten,
während ſein Knabe zur Schule ging.

2

Bevor ich nun erzähle, wie der dicke Uhle ſein für drei
Nickel erkauftes „Geheimnis“ im Jntereſſe der durch den

der Dynamitpatronen gefährdeten Leute verwertete und
wie die Dinge ſich zu Ende geſtalteten, muß ich zum beſſeren

Verſtändnis der geehrten Leſer und namentlich um den dem
dicken Uhle wie der geſamten Xſtädter Polizei geſpielten
Streich in ſeiner ganzen Niederträchtigkeit würdigen zu
können, erſt einige Bemerkungen über die vom Knaben
Hardenberg verratenen Verſtecke der Dynamitpatronen machen.

Der „Wendenhof“ war ein Reſtaurant mit Ballſaal und
Konzertgarten, das für gewöhnlich nur „Zur ſchönen Frau“
genannt wurde. Dieſen Beinamen führte das Etabliſſement
von ſeiner Beſitzerin, einer Witwe von damals ungefähr
vierzig Jahren. Dieſelbe ſollte in ihrer Jugend das ſchönſte
Mädchen im weiten Umkreis ihres thüringiſchen Heimat-
ſtüdtchens geweſen ſein. Und das erſchien auch ſehr glaub-
haft. War ſie doch in damaliger Zeit noch eine ſehr ſtatt
liche Frau, deren Körperformen zwar eiren gewaltigen Umfang
angenommen hatten wahrſcheinlich infolge des Achtel
„echten“ bayeriſchen Bieres, das ſie, wie böſe Zungen behaup
teten, täglich allein auszutrinken pflegte doch bei den
ſechs Fuß Höhe, in denen ihr Kopf mit dem energiſchen, man
möchte faſt ſagen „Gendarmengeſichte“ auf den breiten Schultern
ſaß, konnten auch dieſe nicht unproportioniert genannt werden.
Es war alſo gerade kein Hohn, wenn dieſe Frau, „die ſchöne
Frau“ genannt wurde.

Aber die Wirtin vom Wendenhof beſaß außer ihrer
imponierenden äußeren Erſcheinung auch noch eine andere
Eigenſchaft, mit der ſie nicht minder zu imponieren vermochte,
und die es auch ſpeziell war, die uns niederträchtige Sozial
demokraten veranlaßte, ihr den Beſitz einer Kiſte Dynamit
patronen zu imputieren, nämlich ihre immenſe Rede
gewandtheit. Dieſer Eigenſchaft erfreut ſich ja nun
freilich die große Mehrheit des „ſchönen“ Geſchlechts, bei
dem ſie ſogar viel häufiger anzutreffen ſein ſoll, als die
Schönheit ſelber wenn auch nur ſelten bei einer wirklichen
„Schönheit“, ſo daß es ſcheint, als habe die gütige Mutter
Natur ihre Töchter, welche bei Austeilung der äußeren Vor
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züge zu kurz gekommen, durch ein beſſeres Redetalent zu ent
ſchädigen geſucht aber einen ſolchen Zungenſchlag, eine
ſolche, alles in Grund und Boden rebende, Pferde raſend
machende“ Schwadronierkunſt, wie die Beſitzerin des
Wendenhofes in Xſtadt, beſitzen nur wenige ihres Geſchlechts.
Und das iſt ein Glück, es würde ſonſt ſoundſoviel unglück
r Ehmänner und ſoundſoviel alte Jungfern mehr
geben.

Dieſes ſelbſt beim weiblichen Teil der Menſchheit ganz
ungewöhnliche Maß von Fähigkeit, ſeine Gedanken und Gefühle
in Worte zu kleiden, verbunden mit einer geradezu „klaſſiſch“
zu nennenden Grobheit ſowie einer wahrhaſt athletiſchen
Körperkraft, mit der ſie alles nieder-, häufiger allerdings
hin auswarf, was etwa dem Anſturm ihrer Redeflut noch
zu widerſtehen vermochte, hatte die „ſchöne Frau“ in ganz
Xſtadt förmlich gefürchtet gemocht.

O arme Poliziſten, die Euch das Schickſal verdammt, an
einem ſchönen warmen Sommertag, während der Konzert-
garten des „Wendenhofes“ voller Publikum ſaß, in der an
dieſen Garten angrenzenden Abtrittsgrube nach Dynamit
patronen zu ſuchen!

Ebenfalls ein Original in ſeiner Art war der unbewußte
Beſitzer der zweiten Kiſte. Es war dies ein ehemaliger Kauf
mann, Fabrikant und geweſener Stadtrat, der derzeitig außer
einer Badeanſtalt mit Schwimmbaſſin, einen Steinbruch mit
Kalkbrennerei, Häuſerbau, Weidenkultur und Hühner und
Fiſchzucht noch ungefähr ein Dutzend andere heterogene Dinge
betrieb. Er gehörte zu den keineswegs ſeltenen Menſchen,
die vom „Geiſt des Widerſpruchs“ erfüllt, „ewig nur ver
neinen“ und Oppoſition um dieſer ſelbſt willen machen. Man
erzählte ſich daher in Xſtadt, daß während der ſechs Jahre,
in denen dieſer ſo „vielſeitige“ Mann dem Magiſtrats
kollegium angehört, dieſes auch nicht einen Beſchluß einſtimmig

gefaßt habe. (Fortſetzung folgt.)
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W C u ineem gehend zubefaſſen. Da unternahm es Dr. Parkhurſt, dieſen Augias-
zu reinigen. Wahrlich, er muß ein loſer Mann

ein, mit Leuten binden, die hier eine ſo bedeutende Macht
ausüben. Nun ſollte man glauben, daß dieſer mutige Mann
ar von der Bürgerſchaſt und den Geiſtlichen unter

tzt werden de. Aber fehlgeſchoſſen! Ein angeſehener
Geiſtlicher, Dr. De Coſta, verurteilte ſogar in einem öffent
lichen Schreiben das Vorgehen Dr. Parkhurſts, weil es eines
„Dieners des unwürdig ſei und er empfahl, den
Prozeſſierten Gnade angedeihen zu laſſen. Dr. De Coſta
wetterte gegen ſeinen Kollegen, weil dieſer, von anſtändigen
Leuten und Privatdetektivs -egleitet, in Verkleidung ſich Ein
tritt in die Höhlen des Laſters verſchafft hatte, um Beweiſe
zu ſammeln. Dr. Parkhurſt wies der Polizei nach, daß ſie
alle ſolche Häuſer kenne und nichts zu deren Unterdrückung
thue. Die Polizei verteidigte ſich damit, daß es ihr infolge
der Wachſamkeit der Beſitzer ſolcher Häuſer nicht gelinge, in
dieſelben einzudringen. Wenn die Polizei es nicht thun
konnte, welchen Weg ſollte dann Dr. Parkhurſt einſchlagen,
um Beweiſe für ſeine Anklage vor Gericht zu ſammeln Die
Angeklagten wurden ſchuldig befunden und zu längeren Frei
heitsſtrafen verurteilt. Der Vorgang hat zunächſt die Wir
kung gehabt, daß viele das Beiſpiel Dr. Parkhurſts nach
ahmen. Es bilden ſich „Bürgerligas“ zur Ausrottung des
Uebels und unter denſelben befindet ſich eine von nicht zu
unterſchätzender Bedeutung. Ein Geiſtlicher Namens Doktor
Rainsford, will die Axt an die Wurzel des Uebels, an die
politiſche Maſchine legen. Es iſt nämlich eine unbeſtreitbare
Thatſache daß die Beſchüter und Förderer des Laſters
gleichzeitig Größen in der ſtädtiſchen Politik ſind, daß die
Gerichts und Polizeibehörden zum großen Teile in der Hand
dieſer politiſchen Organiſationen ſich befinden. Die Organi-
ſationen beſetzen die Poſten der Richter, Staatsanwälte und
anderer ſtädtiſchen Beamten, indem ſie an der Wahlurne die
Entſcheidung zu gunſten ihrer Mitglieder herbeiführen. Das
Laſter liefert wiederum die Mittel zur Erhaltung der Or
ganiſation. Dr. Rainsford will nun der hier allmächtigſten
aber auch korrumpierteſten Organiſation „Tammany-Hall“,
welche ſeit über 100 Jahren beſteht, zu Leibe gehen. Tauſende
von jungen anſtändigen Männern wirbt er an, um durch
dieſe Beweiſe gegen Ausſchreitungen und Gewaltthätigkeiten
unſerer Polizei, gegen Spielhöllen und andere Orte des Laſters
ſammeln zu laſſen, um diejenigen, welche in der Ausübung
ihrer Verbrechen auf den Schutz ihrer Organiſation rechnen,
der Beſtrafung zuzuführen und auf dieſe Weiſe die Macht
der Organ, ſation allmählich zu brechen. Man ſollte es kaum
glauben, daß hunderttauſende freier Bürger und Wähler ſich
von einer politiſchen Clique, wie es „Tammany Hall“ iſt, in
ſolcher Weiſe ausbeuten loſſen. Es iſt zwar unwahrſcheinlich,
daß es Dr. Rainsford gelingen wird, die Macht der Tam
many-Leute gänzlich zu brechen, aber ſein Feldzug gegen die
Korruption dürfte doch eine gewiſſe reinigende Wirkung haben.

So ſieht's in der bürgerlichen Geſellſchaft aus: Und es
iſt ein vergebliches Bemühen, gegen ſolche Zuſtände anzu
kämpfen, wenn man nicht die Grundurſachen beſeitigt. Wie
man ſieht, wird die Proſtitution im geheimen vom unterſten
Policeman bis zu dem höchſten Beamten gefördert, ja aus
derſelben eine Einnahmequelle gemacht.

Gegen den Genoſſen Rechtsanwalt Arthur Stadt-
gen war ein gerichtliches Verfahren wegen Majeſtät s-

eleidigung eingeleitet worden, deren er ſich in einer
Rede in einer Verſammlung der ſozialdemokratiſchen Partei
des zweiten Reichstagswahlkreiſes ſchuldi gemacht haben
ſollte. Auf Beſchluß der erſten Strafkammer des Land
gerichts J iſt jedoch die Strafverfolgung jetzt eingeſtellt
worden.

Redakteur Loeske von der Magdeburger Volks
ſtimme“ wurde von der II, Strafkammer von der ihm zur
Laſt gelegten Majeſtätsbeleidigung freigeſprochen
und die Koſten der Strafkammer zur Laſt gelegt. Der
Staatsanwalt hatte 9 Monate beantragt. Es handelte
ſich um einen der „Sächſ. Arb.Ztg.“ entnommenen Artikel
über die Rede Stumms, deſſentwegen Genoſſe Dergel zu
3 Monaten Gefängnis v.rurteilt worden war. Die Frei-
ſprechung Loeskes wurde in erſter Linie damit begründet,
daß es nicht als feſtgeſtellt ſei, ob derſelbe auch wirklich die
m des von ihm gemachten Ausſchnittes veranlaßt

Kus Stadt und and.
Sir ditten anſere werten Veſer, uns von allen wiſſenswerten Sorfällen lskaler
Natur baldmöglichſt Mitteilung zu machen, damit wir in den Stand geſetzt werden,

S c ſich bei ſ e e b e Friſch n n 377enoſſ o en as tha or ene zu beſchränken Wag c entſtehende Koſtenund ſind gern er
Halle, 20. Juni.

Der Rückgang der Mansfelder Seen. Jm hieſigen
Verein für Erdkunde ſprach Herr Dr. Uhle, der ſeit
Jahren ſchon um die genauere Erforſchung der Tiefenverhält-
niſſe der beiden Mansfelder Seen ſich verdient gemacht
hat, über das jetzt ſoviel erörterte Sinken des Waſſerſpiegels
der beiden Seen. Ein genaues Meſſen des Waſſerſtandes
iſt erſt möglich, ſeitdem der Vortragende mit Unterſtützung
des Vereins für Erdkunde in der Nähe von Wangsleben,
200 m vom Ufer, ein Pegel aufgeſtellt hat. Seit der Zeit
iſt das Waſſer des ſalzigen Sees 9 em, alſo beinahe täglich
1 em gefallen. Nach den Meſſungen der Mansfelder Ge

beträgt das Sinken ſeit dem Februar 43 em, nach
den Spuren am Schilf ſcheinen es 46—48 em zu ſein.
Schwankungen im Waſſerſtande des Sees ſind vielfach be
m

obachtet worden, aber ſo ein ſtarkes Sinken iſt doch etwas
Prgeme iches. Da der See meiſtens an den Seiten ſehr
ſanft abfallenden Grund hat, ſo iſt das Waſſer weit vom
Ufer zurückgetreten. Bei Amsdorf und Wansleben iſt ein
Rand von etwa 50 m Breite trocken gelegt, an der Nord
ſeite ſind es vielfach nur 10 m, in dem ſteiler abfallenden
Binderſee noch weniger. Der ſüße See iſt höchſtens 5—-10 em
gefallen, aber ſein Abfluß iſt doch auch ein ſo ſchwacher ge
worden, daß die Mühle bei Rollsdorf nicht mehr alle Tage
mahlen kann. Daraus, daß mit dem Waſſer des ſalzigen
Sees auch das Salzgehalt abgenommen hat, läßt ſich ſchließen,

daß dem See die m unterirdiſchen Zuflüſſe ent
zogen worden ſind. Man darf daher annehmen, daß nicht
die Seen ſelbſt in die Mansfelder Schächte abfließßen, ſondern
daß ihre bisherigen unterirdiſchen Zuflüſſe jetzt in die Schächte
auslaufen und damit ihr Waſſer den entziehen.
Prof. Kirchhoff hält es dem gegenüber noch nicht für aus
emacht, daß ein Zuſammenhang zwiſchen dem Zuſammen
chrumpfen der Seen und den Mangfelder Bergwerken be

ſteht, meint aber, daß durch längere Beobachtung dieſe Frage
ſich löſen laſſe. Bisher waren die beiden Seen ein Welt

wunder, da ſie Abfluß hatten und doch ſalzig waren, indem
ſonſt nur die abflußloſen Seen ſalzig ſind und allmählich
ſalziger werden. Wenn die beobachtete Entſalzung andauert,
ſo haben wir die Verbindung mit der Tiefe anzunehmen, wie
bei dem Kopaisſee in Böotien, der nur deshalb trotz der
ſcheinbaren Abflußloſigkeit nicht ſalzig wurde, weil er unter
irdiſchen Abfluß hatte. Die nun auftauchenden Pläne, die
beiden Seen trocken zu legen, ſind entſchieden zu bekämpfen.
Hoffentlich können die Seen auch ohne jede Gefahr für den
Bergbau fortbeſtehen.

Jn der Strafſache wider Kunert, Pape und Krüger
wegen Vergehens gegen das Sozialiſtengeſetz iſt, wie nach
der Entſcheidung des Reichsgerichts vorauszuſehen war, bei
der Hauptverhandlung in Magdeburg zu ungunſten der An
geklagten entſchieden worden. Nach der Anklage hatte am
Sonntag, den 22. September 1889, im Kahlertſchen Gaſthof
8 Döllnitz eine auf Grund des Sozialiſtengeſetzes verbotene

erſammlung ſtattgefunden, an welcher die Angeklagten be
teiligt geweſen ſeien. Die Beſchuldigten beſtritten nicht, zu
der angegebenen Zeit in Döllnitz geweſen zu ſein, ſtellten
aber entſchieden in Abrede, ſich an einer verbotenen Ver
ſammlung beteiligt zu haben. Der Hergang iſt folgender:
Für den 22. September 1889 war nach dem Kahlertſchen
Lokale in Döllnitz bei Halle eine öffentliche Volksverſamm-
lung einberufen worden. Dieſe war aber verboten worden.
An dieſem Tage (einem Sonntage) nun machten die Ange
klagten nach dem Verſammlungsorte einen Spaziergang, wo
ſich die Erſchienenen, welche von dem Verbote der Verſamm-
lung nichts gehört, ſich im Garten unterhielten. Zu jenen
geſellten ſich die Angeklagten. Ein Regenſchauer veranlaßte
die Anweſenden, in den Saal zu reterieren. Hier unterhielten
ſich die Angeklagten mit noch anderen Genoſſen aus dem
Orte. Selbſtverſtändlich hörten die Uebrigen den zwangloſen
Erzählungen über politiſche Ereigniſſe mit Jntereſſe zu. Aus
dieſem Vorgange konſtruierte ſich die Anklage. Als Haupt
belaſtungszeuge fungierte der Gendarm Fränzel von hier,
welcher ſeine Ausſage dahin abgab, daß der fragliche Vorgang

unzweifelhaft eine Verſammlung geweſen ſei und
er in der Form nur eine Umgehung des Geſetzes erblicken
könne. Hier muß hervorgehoben werden, daß in der ſ. Z.
in Halle ſtattgehabten Hauptverhandlung, in welcher ein frei
ſprechendes Urteil erzielt wurde, der Zeuge, auf die Frage
eines der beiſitzenden Richter, warum er nicht aufgelöſt habe,
erklärt hat, er habe nicht gewußt, daß es eine Ver-
ſammlung ſei. Der Gerichtshof in Magdeburg hat nun
den inzwiſchen ſeitens des Reichsgerichts ergangenen Ent
ſcheid, in welchem die für eine Verurteilung ſprechenden Mo
mente dargelegt waren, als maßgebend für ſein Urteil an
erkannt, iſt aber in anbetracht des Umſtandes, daß das
Sozialiſtengeſetz nicht mehr in Kraft, auf das niedrigſte Straf
maß heruntergegangen und hat für jeden der Angeklagten auf

einen Monat Gefängnis erkannt.
Zur Beachtung für die Einwohner in Glaucha.

Man ſchreibt uns: Es iſt unbedingt notwendig, daß die
Aeußerungen des Herrn Staatsanwalts Cornelius in der
Schwurgerichtsverhandlung über den Kartoffelkrawall,
inſofern ſie unſere Partei betreffen, in der heute (Montag)
abend ſtattfindenden öffentlichen Volksverſammlung im großen
Saale des „Copcordia-Palaſtes“, zur Sprache gebracht wer
den und dürfte es namentlich für die Geſinnungsgenoſſen in
W am Platze ſeim, in der Verſammlung zahlreich zu er

einen.
Arbeiterentlaſſungen. Jn der Maſchinenfabrik von Weiſe

u. Monski wurden am Sonnabend viele Dreher und andere
Arbeiter entlaſſen. Jn dieſer Fabrik iſt die Ueberarbeit an
der Tagesordnung. Jſt es doch vorgekommen, daß Leute,
welche nicht zur Ueberarbeit herangezogen wurden, mit der
Frage hervortraten: Meiſter, darf ich auch da bleiben und arbei
ten? “Solche indifferente Leute haben ſich nie um ihre Ausbildung,
haben ſich nie darum gekümmert, was ihnen not thut.. An
ſie iſt nun die Frage herangetreten, was aus denjenigen wird,
welche infolge ihrer Ueberarbeit brotlos werden. Haben ſie
Urſache ſich zu beklagen, wenn ſie nun ſelbſt auf das Straßen
pflaſter geworfen werden? Deshalb mögen alle Arbeiter
eingedenk ſein, daß ſie nur dadurch ſich gegen ſolche Even
tualitäten ſchützen können, wenn ſie ſich mit ihren Berufs
genoſſen ſolidariſch erklären und ſich den beſtehenden Organi
ſationen anſchließen.

Das „Halleſche Tageblatt“ wird, wie der „General
Anzeiger“ aus guter Quelle erfährt, vom 1. Juli ab nicht
mehr, wenigſtens nicht mehr im Verlage des Herrn Nietſch-
mann, erſcheinen. Am geſtrigen Sonnabend iſt den Setzern
der Zeitungsdruckerei gekündigt worden. Dieſer Umſtand
iſt darauf zurückzuführen, daß einerſeits Herr Dr. Jeru
ſalem, welcher bekanntlich das Blatt vom Magiſtrat ge
kauft hat, es aber nicht definitiv übernehmen konnte, weil
bisher dem Magiſtrat die Genehmigung zur Veräußerung
nicht gewährt war, nunmehr unter Verzicht auf die hinter

legte Kaution von 5000 M. von einer Ueberna

nimmt, r djetzt erklärt, von ſeinem mit dem Magiſtrat lPachtvertra e, der noch 2 Jahre baut Die e den

ſeitens des Magiſtrats erfolgten Verkauf entbunden zu ſein.
Jn die Saale ſiel am Sonntag von der Landungsbrücke

der Dampſſchiffe auf der Rabeninſel ein Kind, konnte aber
a e Wtzeitig vom Fiſchermeiſter Herrn Knöchel gerettet

Geſtorben ſind in der abgelaufenen Woche in unſerer
Stadt 46 Perſonen und zwar an: Brechdurchfall 8, Magen
und Darmkatarrh 1, Lungenſchwindſucht 6, Altersſchwäche 2,
Lungenentzündung 6, Altersverblödung 1, Lungenödem 1,
Erhängen 1, Gehirnſtörung bei Altersſchwäche 1, Lebens
ſchwäche 1, Mangelhafte Ausdehnung der Lungen 1, Atro-
phie 2, Herzſchwäche 1, Krämpfe 1, Erſtickung 1, Diphthe
ritis 1, Speiſeröhrenkrebs 1, Gehirnſchlag 2, Magen und
Leberkrebs 2, Gehirnentzündung 1, Diarrhoe 1, Auszehrung 1,
Entkräftung 1, Erſchöpfung 1, Schwämmchen 1. Darunter
de ſich 3 in hieſigen Krankenhäuſern verſtorbene Orts-

emde.

AKus dem Gerichtsſaal.
Halle, 18. Juni. Die heutige Schwurgerichtsſitzung beſchäftigtemit einem Fall von Körperverletzung, welche en Leere

zur Folge hatte. Angeklagt waren der 31 jeprige Schuhmachermeiſter
Johann Selka aus Halle, zu Goldſchof im Kreiſe Kalau, noch
nicht beſtraft, verheiratet, Vater von 4 Kindern, und der 24 jährige
Weber Peter Frankenberg von hier, geb. zu Dingelſtedt in Thüringen,
ebenfalls nicht beſtraft. Es handelte ſich um einen Vorgang, der ſich
am Abend des 11. Dezember v. J. gegen 9 Uhr auf der Friedrichs-
ſtraße bezw. auf dem Friedrichsplatz hier abgeſpielt, worüber durch die
hieſige Preſſe, hauptſächlich durch die „Fall. Ztg ſehr entſtellte Be
richte verbreitet worden ſind. Durch fraglichen Vorgang hatte nämlich
der 28 jährige eand. jur. Sanderhoff aus Nordhauſen ſein Leben ein
gebüßt, indew letzterer am Abend des 11. Dezember von den beiden
Angeklagten inſultiert und infolge eines entſtandenen Streits verletzt
wurde, welche Verletzungen nicht bedeutender Art waren, aber infolge
Hinzutritts einer Blutvergiftung jenen tragiſchen Ausgang herbeiführten.
Die Angeklagten hatten ſich nämlich am Nachmittag des erwähnten
Tages in einem Reſtaurant in der Brandenburgerſtraße am Bier
genuß und Billardſpiel vergnügt und gewahrten im angetrunkenenrer auf ihrem Nachharſewege zwei Studierende, den verſtorbenen

anderhoff und den Kandidaten Johannes Corius, vor ſich hergehend,
über welche ſie ſich in ſpöttelnden Bemerkungen ergingen. Sanderhoff
und ſein Freund verbaten ſich dies und ſuchten den Angeklagten aus
dem Wege zu gehen mit der Bemerkung: „Gehen Sie, wir haben nichts
mit Jhnen zu thun.“ Als jedoch die Angeklagten ihre Bemerkungen
fortſetzten, drehte ſich Sanderhoff um und verſetzte dem Selka mit der
Hand einen Schlag ins Geſicht, worauf Selka des erſteren Schirm er
griff und letzteren damit gegen den Kopf ſchlug, daß die Krücke ab
und der Schirm zerbrach. Hierauf ergriff Sanderhoff den Selka u
verſuchte ihn in der Nähe von Macks Reſtaurant in die Nieſche eines
dortigen Ladens zu drücken, worauf ein Hilferuf ertönte, welcher zurFolge hatte, daß der Reſtaurateur Mack mit mehreren Gäſten auf Le

Straße erſchien und die ſich Ringenden auseinander brachte. Als ſich
die Mackſchen Gäſte aber wieder entfernt hatten, kehrte Sanderhoff mit
ſeines Freundes Stock, in der Abſicht, ſich ſeinen Schirm zu holen,
wieder zurück und der Streit begann von neuem. Sanderhoff verſetzte
Selka einen Schlag mit dem Stock, worauf Frankenberg dem Selka zu
Hilfe ſprang und Sanderhoff mehrere Schläge mit einem aus der
Taſche gezogenen Hausſchlüſſel verſetzte. Durch das Hinzutreten des
Freundes Sanderhoffs wurde der Streit geſchlichtet. Letztere zwei be
gaben ſich, da Sanderhoff an der linken Hand und in der Nähe des
linken Ohres und im Geſicht blutete, nach der Loge in der Albrecht
ſtraße, wo die entſtandenen Wunden ausgeſpült und verbunden wurden.
Da der Verletzte jedoch infolge der Schläge am Kopf etwas betäubt
geworden, ſo fühlte ſich der Freund des Verletzten veranlaßt den Dr.
Eberius zu Hilfe zu rufen, der aber nicht in der Lage war zu
kommen und deshalb den Vealetzten und ſeinen Freund zu ſich
kommen ließ. Dr. Eberius erachtete die Kopfwunden am Joch-
bogen unter der Schläfe als nicht gefährlich; aufgefallen war ihm nur
die Bläſſe des verlorenen Blutes. Er verband die Wunden und entließ
den Verletzten mit der Weiſung, ihn am anderen Morgen beſuchen zu
wollen. Als er am andern Morgen ſodann erſchienen, gab der Ver-
letzte an, ſehr ſchlecht geſchlafen zu haben, worauf er eine Unterſuchung
der inneren Organe vorgenommen, deren Reſultat aber ein negatives
war. Am Sonntag abend beſuchte Dr. Eberius den Patienten aber
mals, deſſen Zuſtand ihm jetzt etwas bedenklicher erſchien, da der
Patient Fieber hatte und ihm etwas benommen vorkam, eine Iag
malige Unterſuchung ergab aber, daß die Wunden nur oberflächl
waren, worauf er den Patienten verließ. Am Montag, den 14. De
zember, ging aber dem Dr. Eberius die Nachricht zu, daß der Ver
letzte früh gegen 5 Uhr geſtorben. Als Zeuge bekundete Dr. Eberius,
daß der Tod des Verſtorbenen durch Blutvergiftung eingetreten ſei,
da jedenfalls die Gegenſtände, mit welchen dem Verſtorbenen die Ver
letzungen beigebracht worden, mit Roſt und dergleichen Subſtanzen
behaftet geweſen; auch war des Verſtorbenen krankhafter Zuſtand, der
mit der Zuckerkrankheit u. a. behaftet war, zur Aufnahme der ſchäd-
lichen Bakterien geeignet. Nach dem Tode des Sanderhoff wurde nun,
um die Todesurſache feſtzuſtellen, von der Staatsanwalſchaft die ge
richtliche Obduktion des Verſchiedenen angeordnet, wobei ſich dann
ergeben, daß Sanderhoff einer Blutvergiftung, die durch die Wunden
hervorgerufen, erlegen iſt. Hierauf wurden die beiden Angeklagten
verhaftet. Aus der umſangreichen Beweisaufnahme ſei erwähnens-
wert, daß beide Angeklagte nach dem ſtattgehabten Exzeß in das
Machſche Reſtaurant gegangen und dort Bier getrunken hattn, wobei
ſich Frankenberg in Beziehung auf die Rempelei noch gegen andere
dort anweſende Gäſte mit dem Hausſchlüſſel in der Hand geäußert:
„Jch habe auch einem die Thür aufgeſchloſſen“, worunter zu verſtehen
war, daß Fr. dem Verſtorbenen mit dem Haufſchlüſſel die Schläge
beigebracht. Auch Selka ſollte ſich mit derartigen v r ge
brüſtet haben. Die Angeklagten waren zum großen Teil geſtändig,
wollten aber bei fraglichem Exzeß der angegriffene Teil geweſen ſein,
was jedoch durch mehrere Zeugen widerlegt wurde. Zur Aufklärung
über den eingetretenen Tod des Verſtorbenen waren als Sachverſtän
dige die Herren Kreisphyſikus Dr. Rieſel und Dr. Hermann Strube
von hier geladen. Dieſelben bekundeten über die vorgenommene Ob
duktion des Verſchiedenen etwa folgendes: Der Verſtorbene habe an
der Zuckerharnruhr und an der Leukämie gelitten, welche Krankheiten
der Blutvergiftung durch ſchädliche Jnfektionen Thür und Thor öff
neten. Von den vier Wunden, die der Verſtorbene am Kopfe, Arme
und on der linken Hand erhalten, Hat letztere, die mit einem ſcharfen
Gegenſtande, nämlich dem Schlüſſel ausgeführt iſt, den Tod zur Folge
gehabt, da eine Zerreißung der Blutgefäße in der linken Hand ſtatt
gefunden. Der Hausſchlüſſel, der jedenfalls mit ſchädlichen Subſtanzen
behaftet war, hat die Bakterien in den Körper hinein gebracht,
wodurch unſtreitig die Blutvergiftung eingetreten iſt. Nach einer
kurzen Pauſe verlas der Präſident die von den Geſchworenen ge-
ſtellten Schuldfragen, worauf die Staatsanwaltſchaft, vertreten durch
den erſten Staatsanwalt Götze, etwa folgendes ausführte. Bei dem
ſtattgehabten Exzeß iſt ein junges hoffnungsvolles Menſchenleben zum
Opfer gefallen. Wenn auch die Verletzungen leichte Dimenſionen an
genommen haben, ſo iſt doch nicht zu berkennen, mit welchem Triumph
der Angeklagte Frankenberg in dem Mackſchen Reſtaurant mit dem
Hausſchlüſſel in der Hand äußerte: „Jch habe auch einem die Thür
aufgeſchloſſen“; bezüglich deſſen bittet er die Schuldfragen auf vor
ſätzüche, mitteiſt gefährlichen v verübte, Körperverletzung mit
iötlichem Erfolg zu bejahen unter Verneinung mildernder Umſtände.
Selka erfreut ſich eines guten Leumundes und iſt, wie er in der Unter
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ein geſchickter Arbeiter. Dieſes

ann aber werden, wenn man in Betracht zieht, daß er an einem mit einem jungen ledigen
Mann in die nrationen geht und dort ſein Geld, was ſeiner
ſtarken Familie beſſer zu gute käme, verbringt, er bittet bezüglich deſſen,

die Schuldfrage auf vorſäßzliche Körperverletzung mit tötl Erfolg
unter Kaierrt mildernder Umſtände zu bejahen. Die Verteidiger,
Herr tsanwalt Dr. Käühne und Herr walt Weber, meinen,
daß man es dahingeſtellt ſein laſſen könne, ob durch den wie
der Herr Staatsanwalt meinte, ein junges hoffnungsvolles Menſchen
leben zum Opfer gefallen iſt. Daß den Verſtorbenen auch en Teil
der Schuld trifft, wodur v derſelbe ſein Leben eingebüßt, geht daraushervor, daß er dem Ruf ſeines Freundes, von er Schlägerei abzu

laſſen, nicht gefolgt iſt. Sie bitten die Seſchworenen, unter Erwähnung
der von ihnen bedeutend milder für die Angeklagten geſtellten Schuld
fragen, die Vergehen verurteilen. Der Wahrſpruch der Ge

haft als bewie
an

ſchworenen lautete für Frankenberg auf ſchuldig der gemeinſchaftlichen
vorſätzlichen, mitzelſt gefährlichen Werkzeugs verübten Körperverietzung
mit tötlichem Erfolg unter Zukilligung mildernder Umſtände und für
Se ka auf ſchuldig der gemeinſchaftlichen vorſätzlichen Körperverletzunohne tötlichen Erfolg unter Zubilligung mildernder Umſtände. Hierau

beantragt die Staatsanwaltſchaft gegen Frankenberg 2 und gegen
Selka 1 Jahr Gefängnis. Das Urteil lautete gegen Frankenberg auf1 Jahr 6 Monate und gegen Selka auf 1 Jahr Teſangnie, von wel
cher Strafe jedem der ehe 6 Monate für die erlittene Unter
ſuchungshaft in Abrechnung gebracht wurden.

Arbeiterbewegung.
Herne, 17. Juni. Jn welchem Umfange das Nullen

auf manchen Zechen betrieben wird, dafür ein Beiſpiel.
Auf der Zeche „Spannrock“ wurden im Monat April 1100
Wagen, weil ſie unrein waren, genullt. Der betreffende Hauer
mußte 2.50 M. zahlen u. die umgeworfenen Ladungen vom Zechen

platz entfernen. Jm folgenden Monat wurden wegen un
reiner Förderung 1248 Wagen genullt. Den Wagen zu50 Pf. veranſchlagt, würden die genullten Wagen 624 B.

ergeben. Daß ein ſolcher Zuſtand unter den Arbeitern böſes
Blut erzeugen muß und auf die Dauer unhaltbar iſt, ver
ſteht ſich wohl von ſelbſt.

Aus den ſächſiſchen Grubenbezirken wird be
richtet: Die Bergleute des Zickauer Bezirks klagen darüber,
daß man auf ſie einen Druck ausübe, um „nach und nach
faſt überall die zwölfſtündige Schicht wieder einzuführen“.
Bei den Gruben iſt die Parole, „entweder macht ihr Zehntel
oder ihr kehrt ab.“ Damit ſei die beſte Errungenſchaft des
Streiks von 1889 thatſächlich beſeitigt.

JAah und Jern
Mainz, 18. Juni. Jn der heutigen Sitzung des Schwur

gerichts wurde unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit gegen den
Weinhändler Bernhard Kahn aus Mainz wegen Ver-
brechens gegen die Sittlichkeit verhandelt. Die
Geſchworenen erkannten den Angeklagten für ſchuldig. Der
Gerichtshof verurteilte K. zu einer Zuchthausſtrafe von
1 Jahr 4 Monaten und Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte
auf die Dauer von 4 Jahren.

Vermiſchtes.
Bouillon bedeutet ſo viel wie Kraftbrühe. Wie

viel „Kraft“ ſolche in Berliner Reſtaurants verabreichte
„Brühe“ manchmal enthält, das bewies dewmlich ein kleines
Jntermezzo, das ſich vorgeſtern in einem Gartenreſtaurant in
der Leipzigerſtraße ereignete und das wir genau nach der
Erzählung des Beteiligten hier wiedergeben. Ein Gaſt des
Lokals wollte ſich eben an dem Genuß der vor ihm ſtehen
den Bouillon erfreuen, als er das Unglück hatte, die Taſſe
umzuſtoßen und den Jnhalt über den hellen Rock und die
hellen Beinkleider ſeines nagelneuen „Pfingſtanzuges“ zu ſchütten.

Nachdem er vergeblich verſucht, in einem benachbarten Ge
ſchäft eine ſofortige Reinigung der bonillon-durchtränkten
Kleidungsſtücke herbeizuführen, kehrte er in das Lokal zuröck

Garten. Der Erfolg war ein gro Nicht der

geſchweige denn ein i kurzerS e& und Beinkleid e h e et c
fleckenlos und „wie neu“ in ihrem ſchönſten Hell. Die Sonne
hat die ganze Kraftbrühe“ auszezogen, und das friſcheſte

d klarſte Wa tte eine beſſere Reini ichtmen e h dine ber Werte Bee ne
Eine Hundeamme. Ein Berliner Blatt veröffentlicht

folgende Anzeige: „Eine geſunde und kräftige
Hundeamme“, echter Bernhardiner Raſſe, wird, gegen
hohes Entgelt (bis 600 M.) zur Nährung zweier jungen

de, denen die Mutter krepiert iſt, auf ſechs bis acht
ochen ſofort geſucht. So berichtet die Frankf. Ztg.

Dieſelbe ſagt nicht, welches Berliner Blatt dieſe charak
teriſtiſche Anzeige bringt. Das iſt ſich ſehr gleichgültig, denn
ſie hätte ebenſogut in der „Frankf. Ztg.“ oder einer anderen
Bourgeoiszeitung ſtehen können.

Viviſektion in Englaund. Jn England iſt bekanntlich
ein eigener Inſpektor zur Beaufſichtigung der Viviſektionen
angeſtellt. Es bedarf eines Erlaubnisſcheines, um Verſuche
an lebenden Tieren auszuführen. Nach dem letzter Tage er
ſchienenen amtlichen Berichte des Jnſpektors beſaßen im
vorigen Jahre 152 Perſonen eine ſolche behördliche Erlaubnis,
43 jedoch machten keinen Gebrauch davon. Jn England
und Schottland gab es 49 Anſtalten, wo Viviſektionen aus
geführt wurden. Jm ganzen betrug die Gejamtzahl 2661.
Davon wurden 1363 ohne Betäubungsmittel vorgenommen.
Jn 986 Fällen litt das Verſuchstier keinen Schmerz, in
1046 war der Schmerz unbedeutend. Bekam das Tier Schmerzen,
ſo wurde es ſtets getötet. Von den angeſtellten Verſuchen
dienten 784 der Phyſiologie, 1457 der Pathologie und 420
der Therapie. Jn letzterer Beziehung war man bemüht,

ilmittel gegen die Tuberkuloſis, Cholera, Krebs, Roſe,
iphtherie, Jnfluenza, Tollwut, Bleivergiftung und andere

Leiden zu finden.
Die Erfindung der Streichhölzchen verdankt man

einem Chemiker Namens Kammerer aus Ludwigsburg,
welcher 1833 ſechs Monate auf dem Schloſſe Hohenasperg in
Württemberg als Staatsgefangener weilte. Er genoß die
Gunſt des Feſtungskommandanten, weshalb ihm dieſer geſtattete,
in ſeiner Zelle ein kleines Laboratorium einzurichten. Hier
kam Kammerer auf den Gedanken einer Verbeſſerung der bis
herigen „Zündhölzchen“, die, an einem Ende mit Schwefel
beſtrichen, in ein Fläſchchen mit vitriolgetränktem Asbeſt ein
getaucht wurden, aber nur zündeten, ſo lange die Füllung im
Glaſe friſch war. Kurz vor ſeiner Erledigung aus der Ge
fangenſchaft hatte Kammerer das Streichhölzchen, deren erſtes
er an ſeiner Zellenwand entzündete, erfunden. Auf freien Fuß
geſetzt, wollte er ſeine Erfindung verwerten, aber bei damaligem
Mangel eines Patentſchutzgeſetzes unterdrückten ihn bald Kon
kurrenzfabriken. Hierzu kam 1835 in mehreren deutſchen
Staaten ein Verbot der für gefährlich gehaltenen Streich
hölzchen, das erſt zurückgezogen wurde, als England ſie zu
fabrizieren und ſie nach Deutſchland einzuführen begann.
Kammerer hatte keinen Nutzen von ſeiner Erfindung. Ge
brochen und mit ſich zerfallen ſtarb er 1857 im Jrrenhauſe.

Eingeſandt.
(Für dieſe Rubrik übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.)

Am 10. Mai d. J. wurde mir von der Polizeiverwaltung
die Aufforderung zu teil, daß ich meine Tochter bis zum
23. d. M. impfen zu laſſen, reſp. nachzuweiſen habe, daß
dieſelbe geimpft ſei. Hierauf begab ich mich am Sonnabend
den 18. d. M. nach der Bürgerſchule der Charlotter ſtraße,
wo am ſelben Tage die Jmpfung vom Herrn Sanitätsrat
Dr. med. Riſel und deſſen Vertreter Dr. med. Tamhayn aus-
geführt wurde.

Nun trat Herr Dr. Tamhayn an mich heran, ob das Kind
geimpft ſei? worauf ich mit nein erwiderte und bewerkte,

r en 5B. S e w J f r 3 2 vF. 33 m d rn tu.

das ſoll erſt t werden,ne
1. daß die Jwpfe reine Kälberiywphe iſt
2. n Kind infolge der erhaltenen Jmpfung nicht

erkran
Als nun die beiden Herren meine Forderung durchgeleſenhatten, wurde mir vom Herrn ihn Dr. e

mein Schriftſtück zurückgegeben mit einem „Ab!“ und einigen
„Fort, fort!“ und ich war abgefertigt. Es ſei hierbei be
merkt, daß es mit der reinen Kälberlywphe doch nicht ſo

ſtimmen mag. Fr. Brode.(Anm. d. Red. Wir verweiſen hierbei auf die Notiz in
Nummer unter „Pol. Rundſchau“: „Für Jmpf-

gegner“.

Auf Liſten für die ſtreik den Rixdorf
u en für die enden Weber in Rixdorf ſind eingegangenNr. 12274 10.80 M., Nr 12294 9 25 M., Nr. re r a u

ſammelt von den fidelen Harfenſpielern 1.30 M.
Der Vertrauensmann für Halle: Jähnig.

Wetter- Ausſichten auf Grund der Berichte der
Deutſchen Seewarte.

(Nachdruck verboten.)
22. Juni: Veränderlich, wenig wärmer, lebhafte böige Winde.

Zahlreiche Gewitter. Sturmwarnung.

Standes amtliche Vachrichten
Halle, 18 Juni.

Aufgeboten: Der Kaufmann Paul Mädicke und Eliſabeth SchnarSr. Ulrichſtraße 46 und Steg 16). Der Meſchinentegeite geben

Böhm und Martha Schäfer re gerag 8 und Ludwigſtraße 152).
Der Handarbeiter Franz Fritze und Luiſe Pretſch (Gerbergaſſe 6.
Der Monteur Wilhelm Behr und Marie Sommer (Merſeburg). Der

J ga e r Heiſe (Halle undern). r erun eamte rd Wagner und Wi iKloſt (Halle und Merſeburg da g weim ine
Eheſchließungen: Der Kaufmann William Meyer und Emilie

Schulze en und Raffinerieſtraße 4). Der Bahnarbeiter Her
mann Hornauer und Emma r (Leſſingſtraße 22. Der Hand
arbeiter Guſtav Hoffmann und Luiſe Schütz (Schillerſtraße 220). Der
Schneider Guſtav Gruß und Antonie Großer (Schülershof 21 und
Langenbogen). Der Bergmann Karl Hoppe und Friederike Müller
(Dieskau und Merſeburgerſtraße 19).

Geboren: Dem Handarbeiter Guſtav Füchſel ein S., Karl Franz
Albert (Pfänner höhe 2). Dem Handarbeiter Hermann Pfeiffer eine T.,
Klara Albrechtſtraße 3). Dem Bergmann Hermann Liedicke eine T.,
e Frieda (EntbindungsJnſtitut). Dem Former Karl Deckert
Zwillinge, S. Hermann Ernſt Karl und T. Pauline Marie Margarethe
(Hochſtraße 1). Dem Schmied Oskar Stiehler eine T., Marie Martha
(Schmiedſtraße 10). Dem Handarbeiter Baaſch ein S., Karl
Albert Paul (Hirtengaſſe 9). Zwei unehel.

Geſtorben: Der Bergmann Friedrich Landgraf, 48 J. (Klinik).
Des Schmied Wilhelm Knauff Ehefrau Friederike Auguſte geb. Köhler,
36 J. (Liebenauerſtraße 24). Des Handarbeiter Emanuel Figura T.,
totgeb. (Thomaſiusſtraße 5). Des Handarbeiter Hermann Winkler S.
Arthur Reinhold, 5 M. (Kuttelhof 4). Agnes Kühn, 21 J. (Martins-
berg 11). Des Silberarbeiter Karl Ernſt Mende S. Johannes Georg,
13 T. (Alter Markt 16). Ein unehel. S.

Trotha, vom 11. bis 17. Juni.
Aufgeboten: Schuhmacher Hermann Schulze und Emilie Henze

(Halle und Trotha).
Eheſchließzung: Arbeiter Franz Schumann und Abdelheid Schmidt.
Ceboren: Dem Maurer Karl Schröter eine T., Anna Dem Ar

beiter Stroiſch eine T., Luiſe. Dem Arbeiter Johann Hoffmann ein
S., Johann. Dem Arbeiter Karl Bürkner eine T., ma. Dem
Der Louis Pichler eine T, totgeboren. Ein unehel. S., Wilhelm

ouis.
Geſtorben: Des Arbeiters Martin Böhl T. Marie, 1 J. Der Ar

beiter Auguſt Krämer, 68 J 5 M. Des Arbeite s Guſtav Schmidt
T. Hedwig, 7 M. 29 T. Des Kutſchers Andre T. Elsbeth.

Fersehbauarg.
Die Ausgabeſtelle des „Volksblatt“ befindet ſich bei dem

Genoſſen Zieſche, Roßmarkt.
Genoſſe Dahle beſorgt die Kolportage nach wie vor weiteund ſetzte ſich zum „Trocknen“ anf einen ſonnigen Platz im

Naturheilimethode!
Arith. Conracis hygiein. Dampfbadranſtalten zu

Walhaſſa-Theator,

Direktion: Riohard Hubert.

Gewerbsmäßige Meuchelmörder

im Staatsdienſte.
gr. Deichſtr. 10, Meckelſtraße 22,Woissenfeols a 8, dicht an d. Saale. Halle a. gegen u. med. Kl.

Sprechzeit: 7—8 vorm., 3--4 nachm. Sprechzeit: 8 10 vorm., 5--5*, nachm.
Dampf, Rumpf, Sitzbäder, Kneippſche Güſſe, Einpackungen, Gymnaſtik und

Großartige Erfolge. Maſſage. Beſte Referenzen.
Meckelſtraße iſt Halteſtelle der elektriſchen Bahn.

Behandlungszeit von morgens 6 bis abends 9 Uhr. Sonntags bis 12 Uhr mittags.
Arth. Conrad, prakt. Vertr. der RHaturheilkunde u. Spezigliſt d. Maſſage.

Terpenkinſchmierſeiſe, F. n reriſe Scngomreir.
unübertroffen zur Wäſche, ſowie alle anderen

Waſchſeifen Settfedern
à Pfd. 0,60, 0,90, 1,00, 1.20,billigſt bei

S L 1,50. 1.,70, 1,90, 2,00, 2,30,Felix Sioii, 20, 290 bis zu den fein S 4
Giebichenſtein, große Brunnenſtr. 2. en ſchneeweißen Halb

daunen, pr. Pfd. 3,00 u.
3,30 A.

r 1198 WPaar waſchechte Sommerhoſen in 31 Srene Denen

i von wunderbare rverſchiedenen Sorten und großerMuſterwahl, das Paar von I t r
bis zu den beſten,d 25 Prozent W Deckbett p. Pfd.
billiger als in allen Ausverkäufen
und ſogenannten Rieſenausverkäufen
der Welt.

Ein und Verkauf nur gegen bar.
(Nur ganz moderne Muſter.) Größte
Saiſon Neuheiten.

Renner, Feipzigerſtr. 44.

Schuhwaren
jeder Art in beſter Ausführung empfiehlt

zu billigen Preiſen
Otto Hammelmann, Geiſtſtr. 58. ben u eemen

7 alle, Mar Marienhaus.Hochfeines Boggenbrot Bei Einkauf im Betrage von 50

7 Stück 3 liefert die Bäckerei von 2 Proz. Rabatt.
H. Beihge, alter Markt 5.

Uene

Hrüien
reichl. gef.,

mit nur feder
dichten Jnletts,

Oberbett, Unter
bett und Kiſſen 12,

15, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 27 und 30

bis zu den feinſten
Herrſchaftsbetten mit

Daunen gefüllt pr. Geb.
35 50 C Steppdecken,

Schlafdecken, fertig genähte
Jnletts, Bezüge, Betttücher,

Strohſäcke in großer Auswahl
zu ſehr billigen Preiſen

empfiehlt

Eduard Graf aus Prag
in Böhmen.

Neuer Spielplan!
Die AlliſonTruppe, Bravour- Parterre

Akrobaten. Mr. Jules Thaler, Kopf
equilibriſt und Schnellzeichner. Die
Schweſtern Bella und Jetta Wuger,
Tanzfechterinnen u. Charaktertänzerinnen.

Die Geſellſchaft Sillong, Darſteller von
lebenden Marmorgruppen. Die 3 Alkers,
Waſſerkünſtler und Pantomimiſten.
Frl. Emmh Bender, KoſtümSoubrette.
Herr Ludwig Türk, Geſangs Humoriſt

Anfang 8 Uhr. Ende 11 Uhr.

Viktoria-Theater.
Montag den 20. Juni

Ganz neu! Zum 2. Male: Ganz neu!
Falſche Heilige.Schauſpiel Vetee Blumenthal.

Dienstag den 19. Juni

Das Stiftungsfeſt.
Jn Vorbereitung „Der Miltonenbeuer“.

Das
neue Krankenkaſſengeſetz.

Preis 1.20 Mk.
Volksbuchhandlung.

Gutes Bianino,
gebrauchter zweiläufiger

Bierdruckapparat,
owieHierſeidel ohne Deckel)

per 100 Stück 20 darunter einige
hundert neuere,

verkauft Die Exped. des „Volksblatt“.
23 Graseweg 23.

à Modl. 55, 65 u 95 F. Starke.

Aktenmäßige Darſteänng der Perbrechen einer „Schwarzen Hande“ J
(Komplotſ) von 11 Rithtern, 15 Advokaten und 10 Aerzten

von F. Dragkz.
Preis 2 Mark 50 Pf. Bei Abnahme von 10 Exemplaren 20 Mark.

Aus dem Jnhalt heben wir hervor
„Der Advokat Wex in Hamburg mit ſeinen Spionen.“
„Die Jntriguen des Eheſchänders Dr. Everts in Wansbeck.“
„Das Komplott.“
„Vlanmäßige Vergewaltigung vor Gericht.“
Unterſchlagung von Aktenmaterial durch den Landgerichtsdirektor Römer in

Altona.“
r ire we gerichtliche Sachverſtändige Geh. Medizinalrat Dr. Wolff in

erlin.“ I„Erkenntnis des Berliner Landgerichts, durch welches die wider beſſeres Wiſſen
erfolgte unſchuldige Verurteilung und Vergewaltigung Draaks feſtgeſtellt
worden.“

Jn demſelben Verlage iſt erſchienen von F. Ekard:

Juſtigenorde.
Vergewaltigung und Einſperrung von 24 geſunden Perſonen
in die Jrrenanſtalten wider beſſeres Wiſſen aus Gewinnſucht.

Bei dieſem Verbrechen ſind beteiligt:

50 Beamte und eine große Anzahl beſtochener und meineidiger Zeugen,
welch ſämtlich in dem Werke namhaft gemacht ſind.

1450 Druckſeiten ſtark (3 Bände). Preis 4 Mark.
Beide Werke zu beziehen durch jede Buchhandlung und beim Verleger

Ch. Draak, Friedenau bei BVerlin, Feurigſtr. 2, ſowie auch bei der Geſchäfts
ſtelle des „Volksblatt“.

Die beſten Kuhkäſe vorzügl. im Geſchm.

St. 2K Ku Zub. 57 Thlr. Merſeburgerſtr. I2.

2 anſt. Schlafft. Forſterſtr. 24d, vornh. Nr.
Wohnung für 40 Chir. Herzlichen Dank

1. Juli beziehbar, ſofort zu vermieten.
bichen dem Herrn Oberdoktor Kupferberg undSie Kein gr. Drunnen ſtr. S Herrn Doktor Troſſin ſowie der Heb

u 100, 200, 210 und amme Frau Krauſe (früher Schröder) fürWohnungen o ſofort od. rer die ſchwere aber glückliche Entbindung meiner

ezu beziehen Geiſtſtraße 4 A. Ahlborn u. Frau.lieben Frau.

Für die Redaktion verantwortlich (mit Ausnahme des Jnſeratenteils
verantwortlich Aug. Groß Halle.

EEErr-—---,„JZJ
wie der Publikationen der Boykottkommiſſion) Pich Jllge, Halle. Verlag und für die Inſerate ſowie die Publikationen der Boykottkommiſfionr Druck der Selleſoe r n r (E. S. m. b. H.), Halle.
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